
y deren Texte, Bilder oder Töne zur unmittelbaren Wahr-
nehmung bestimmt sind, z. B. Texte und Bilder auf An-
schlagtafeln, Plakaten, Werbebeschriftungen und -bema-
lungen.

Telemedien: Telemedien sind Medien, die nach dem Tele-
mediengesetz übermittelt oder zugänglich gemacht werden.
Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im Sinne von Satz 1
gilt das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte.

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
(BPjM): kann über die Jugendgefährdung aller Träger-
medien und Telemedien – mit Ausnahme des Rundfunks –
entscheiden (Indizierung). Die Indizierung hat zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen weitreichende Abgabe-, Ver-
triebs- und Werbeverbote zur Folge. 
Internetadresse: www.bundespruefstelle.de

Zuständige Behörde: in der Regel die Kommunalver-
waltungen und/oder die örtlichen Polizeibehörden, die für
die Durchführung bzw. Überwachung der Bestimmungen
zuständig sind

Aushang und Bekanntmachung der Vorschriften

Gaststätten, Supermärkte, Tabakläden, Kinos, Veranstalter
bzw. alle vom Jugendschutzgesetz betroffenen Gewerbe-
treibenden sind verpflichtet, die für ihren Betrieb geltenden
Bestimmungen des Gesetzes durch deutlich sichtbaren und
gut lesbaren Aushang bekannt zu machen.

Jugendgefährdende Veranstaltungen, Betriebe
und Orte

Halten sich Kinder und Jugendliche an Orten auf, an denen
ihnen eine unmittelbare Gefahr für ihr körperliches, geistiges
oder seelisches Wohl droht, oder geht von einer Veranstal-
tung oder einem Betrieb eine Gefährdung aus, kann die
zuständige Behörde folgende Maßnahmen ergreifen: 
y Entfernung vom Gefährdungsort, 
y Überbringung zum Erziehungsberechtigten, 
y Inobhutnahme durch die zuständige Behörde.

Die zuständige Behörde kann auch, wenn eine Gefährdung
durch andere Maßnahmen nicht beseitigt werden kann, die
Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen verbieten.

Ahndung bei Gesetzesverstößen

Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Verbote des
Jugendschutzgesetzes sind Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten. Ordnungswidrigkeiten können mit einem
Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 
Kinder und Jugendliche werden nach dem Jugendschutz-
gesetz nicht bestraft!

Wesentliche Neuerungen des Jugendschutzgeset-
zes sind:

y Computerspiele und Bildschirmspielgeräte müssen wie
bereits Kino- und Videofilme mit einer Altersfreigabe-
kennzeichnung versehen werden. Diese Bildträger dürfen
nur an Kinder und Jugendliche abgegeben werden, die
das gekennzeichnete Alter haben.

y Die Verbote für schwer jugendgefährdende Medien, ins-
besondere die mit Gewaltdarstellungen, wurden er-
weitert und verschärft. So sind auch ohne Indizierung
durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien Trägermedien (z. B. Bücher, Videos, CDs, CD-ROMs,
DVDs), die den Krieg verherrlichen, die Menschen in
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen
oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter
Körperhaltung zeigen, mit weitreichenden Abgabe-,
Vertriebs- und Werbeverboten belegt.

y Die Kompetenzen der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien (bislang: Schriften) sind erweitert worden.
Sie kann jetzt neben allen herkömmlichen auch alle neuen
Medien – mit Ausnahme des Rundfunks – indizieren.
Des Weiteren ist das Indizierungsverfahren neu geregelt.
Jetzt kann die Bundesprüfstelle auch ohne Antrag auf
Anregung bestimmter Stellen tätig werden, um zu ge-
währleisten, dass möglichst alle jugendgefährdenden
Angebote in die Liste der Bundesprüfstelle aufgenom-
men werden.

y Die gewerbliche Abgabe von Tabakwaren an Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren wird verboten. Für Zigaret-
tenautomaten gilt eine Übergangsfrist: Sie müssen bis 
31.12.2008 technisch so umgerüstet sein, dass Kindern
und Jugendlichen unter 18 Jahren die Entnahme von
Zigaretten nicht möglich ist. 

y Außerdem wurde ein Verbot für Tabak- und Alkohol-
werbung in Kinos vor 18 Uhr festgelegt.

Eckpunkte des Jugendmedienschutz-Staatsvertra-
ges sind:

y Wichtiges Element ist eine Stärkung der Selbstkontrolle.
Entscheidungen der Selbstkontrolle sind nur dann durch die
Aufsicht zu korrigieren, wenn deren Beurteilungsspielraum
überschritten ist. Voraussetzung für die Privilegierung ist
allerdings, dass sich die Freiwilligen Selbstkontrollen von der
Aufsicht zertifizieren lassen müssen. Um eine solche Zerti-
fizierung zu erhalten, müssen die Selbstkontrolleinrichtungen
den einzelnen im Staatsvertrag näher ausgeführten Anforde-
rungen genügen (insbesondere entsprechende Ausstattung
an Personal und Material haben, die Unabhängigkeit ihrer
benannten Prüfer sichern und gesellschaftliche Gruppen –
wie Kirchen – in ihre Prüfgremien aufnehmen).

y Ein weiteres wichtiges Element des Jugendschutzes im
Internet ist die Einführung von Filtersoftware. Auch diese
muss, wenn man aufgrund der Software Erleichterungen
erhalten will, von der Aufsicht anerkannt werden.

y Die Aufsicht durch die Landesmedienanstalten wird ebenfalls
neu organisiert mit der Kommission für Jugendmedienschutz
(KJM), die aus sechs Direktoren der Landesmedienanstalten und
sechs Sachverständigen aus dem Bereich des Jugendschutzes
von Bund und Ländern besteht. Damit wird erstmals eine ein-
heitliche Entscheidungsinstanz bei den Ländern geschaffen.

y Die 1997 von den Jugendministerien eingerichtete länderüber-
greifende Kontrollstelle jugendschutz.net wurde abgesichert
und an die KJM angebunden, um eine einheitliche Aufsicht
der elektronischen Medien zu gewährleisten. Ihre Aufgaben
bestehen fort.“

Mit diesen umfangreichen Regelungen ist ein austariertes
System von Selbstkontrolle, Aufsicht und verbindlichen Jugend-
schutzvorgaben im Interesse eines effektiven Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen vor schädigenden Medieninhalten
geschaffen worden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist Aufgabe von Bund und Ländern,
gute gesetzliche Rahmenbedingungen
für einen effektiven Kinder- und
Jugendschutz zu schaffen. Das sie diese
Aufgabe sehr ernst nehmen, haben bei-
de Partner mit dem Jugendschutzge-
setz des Bundes und dem Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrag der Länder,
die gemeinsam zum 1. April 2003 in
Kraft getreten sind, gezeigt. Diese

Regelungen sind ein Schutzrahmen, mit dem Kinder und
Jugendliche besser vor negativen Einflüssen und vor allem
auch vor Gewaltdarstellungen in den Medien geschützt wer-
den sollen. Staatlicher Jugendschutz ist wichtig, aber nicht
alleine Aufgabe gesetzlicher Regelungen. Kinder- und Jugend-
schutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle
fordert, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher und Erziehe-
rinnen, Medien, Wirtschaft, kurz: das gesamte soziale Um-
feld, sind aufgefordert, Kinder und Jugendliche beim Auf-
wachsen zu begleiten. An erster Stelle lernen Kinder in den
Familien, was gut und richtig für sie ist. Wir wollen Eltern in
ihrer Medienerziehungskompetenz unterstützen, damit sie
ihre Kinder zu bewusstem Medienkonsum anleiten.

Mit der Kampagne SCHAU HIN! möchte ich deshalb die
Öffentlichkeit nicht nur für das Thema „Kinder und Medien“
sensibilisieren, vielmehr gehören dazu auch Aufklärung für
Eltern zu elektronischen Medienangeboten und deren
Handhabung sowie gezielte ganzheitliche Erziehungstipps
für die 3- bis 13-Jährigen. Es geht darum, praxisnahe Hilfe-
stellungen für den kindgerechten Umgang mit Medien,
konkreten Rat und fundiertes Wissen von Experten an
Eltern, Familien und pädagogische Fachkräfte weiterzuge-
ben. SCHAU HIN! bildet eine Brücke zwischen Eltern, Fami-
lien und ihren Kindern, indem die Aktion Orientierungshil-
fen zur Mediennutzung und -erziehung bietet und damit den
Dialog zwischen Eltern und Kindern befördern möchte. Wei-
tere Informationen zur Kampagne finden Sie unter
www.schau-hin.info

RENATE SCHMIDT

BUNDESMINISTERIN

FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN

UND JUGEND

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Ziel des Gesetzes

Mit der Neuregelung des gesetzlichen Jugendschutzes wird
der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren
und schädlichen Einflüssen in der Öffentlichkeit verbessert.
Insbesondere wird der Jugendmedienschutz den techni-
schen und inhaltlichen Veränderungen und Entwicklungen
angepasst.

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) der Länder
regelt den Jugendschutz im Fernsehen und in Telemedien.
Zuständig sind dafür die Länder bzw. die Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM).

Ausführliche Informationen zum JuSchG und zum JMStV
finden Sie im Internet unter www.bmfsfj .de

Begriffe

Öffentlichkeit: allgemein zugängliche Verkehrsflächen
(z. B.: Straßen, Gehwege, Plätze, Passagen, Parks und An-
lagen) sowie unbeschränkt zugängliche Gebäude und Ein-
richtungen (z. B.: Behörden, öffentliche Sportplätze, Gast-
stätten, Diskotheken, Kinos)

Kinder: Personen unter 14 Jahren
Jugendliche: Personen unter 18 Jahren

Personensorgeberechtigte Person: Mutter und/oder
Vater oder der Vormund

Erziehungsbeauftragte Person:
Erziehungsbeauftragt kann jede volljährige Person sein,
wenn sie im Einverständnis mit den Eltern Erziehungs-
aufgaben tatsächlich wahrnimmt – sie muss im Rahmen
der übertragenen Aufgabe Aufsichtspflichten nachkommen
können, also in der Lage sein, die anvertrauten jungen
Menschen zu leiten und zu lenken. 

Trägermedien: sind alle Medien, 
y bei denen Texte, Bilder oder Töne durch gegenständli-

che Weitergabe verbreitet werden, z. B. als Heft, Buch,
Schallplatte, Audio- oder Videokassette oder als einer
der mannigfachen digitalen oder analogen Daten-
speicher (Diskette, CD-ROM, DVD);

Übersichtliche Darstellung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes

Auszug: Abschnitt 2:  Jugendschutz in der Öffentlichkeit • Abschnitt 3:  Jugendschutz im Bereich der Medien

Geschützte KINDER JUGENDLICHE
Altersgruppen unter 14 Jahren       ab 14 unter         ab 16 unter 

16 Jahren            18 Jahren

Gefährdungs-
bereiche

§ 4 Aufenthalt in Gaststätten
Abs. 1+2

§ 4 Aufenthalt in Nachtbars und 
Abs. 3 Nachtclubs

§ 5 Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-
Abs. 1 veranstaltungen

z.B. Disco

§ 5 Tanzveranstaltungen anerkannter
Abs. 2 Träger der Jugendhilfe

oder bei künstl, Betätigung oder zur Brauchtumspflege

§ 6 Anwesenheit in Spielhallen,  Teilnahme 
an Glücksspielen

§ 7 Anwesenheit bei jugendgefährdenden 
Veranstaltungen und in Betrieben

§ 8 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten

§ 9 Abgabe und Verzehr branntweinhaltiger Getränke
Abs. 1,1 (auch alk. Mixgetränke oder überwiegend 

branntweinhaltige Lebensmittel)

§ 9 Abgabe und Verzehr anderer
Abs. 1,2 alkoholischer Getränke

z. B. Bier, Wein u. Ä.

§ 10 Abgabe und Konsum 
von Tabakwaren

§ 11 Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen
nur nach Freigabekennzeichnung: ohne Altersbeschr./ab 6/12/16 J.

§ 12 Abgabe von Datenträgern mit 
Filmen oder Spielen
nur nach Freigabekennzeichnung: ohne Altersbeschr./ab 6/12/16 J.

§ 13 Spielen an elektronischen Bildschirm- 
spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit
nur nach Freigabekennzeichnung: ohne Altersbeschr./ab 6/12/16 J.

ohne in
Begleitung einer

erziehunsbeauftrag-
ten Person

ohne in
Begleitung einer

erziehunsbeauftrag-
ten Person

ohne in
Begleitung einer

erziehunsbeauftrag-
ten Person

Ausnahms-
weise erlaubt

y in der Zeit zwischen 5 und 23 
Uhr, um eine Mahlzeit oder ein
Getränk einzunehmen (§ 4 Abs.1)

y Ausnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 4 Abs. 4).

y Filme, die mit „Info-“ o. „Lehrpro-
gramm“ gekennzeichnet sind 
(§ 11 Abs.1)

y bei Filmen „ab 12 J.“ Anwesenheit
ab 6 J. in Begleitung einer perso-
nensorgeberechtigten Person
(Eltern/Vormund (§ 11 Abs. 2)

Datenträger, die mit „Info-“ o.
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet
sind (§ 12 Abs. 1)

Bildschirmspielgeräte, die mit 
„Info-“ o. „Lehrprogramm“ gekenn-
zeichnet sind (§ 13 Abs. 1)

y Ausnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 5 Abs. 3).

y Ausnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 5 Abs. 3).

bei Volks- und Schützenfesten,
Jahrmärkten u. Ä., sofern Gewinne
nur in Waren von geringem Wert
bestehen (§ 6 Abs. 2)

Die zuständige Behörde kann 
durch Alters- und Zeitbegrenzun-
gen sowie andere Auflagen das
Verbot einschränken.

in Begleitung einer personensorge-
berechtigten Person
(Eltern/Vormund) (§ 9 Abs. 2)

bis 
24 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
22 Uhr

bis 
20 Uhr

bis 
22 Uhr

bis 
24 Uhr

ab 6 Jahre:

nicht erlaubt erlaubt


